
XIII. Ces;::ügE:oungsperiode 

DER BUtJDESMINISTER 

fÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE '/lien, am 17. l'1ärz 1972 

Zl. 12.017-Präs.G/72 

Anfrage lir. 170/J der Abgeordneten 
Dr. Fiedler, lug. l?ischer und Genossen; 
betr. ErleichterD~gen bei Rundfu~K.- und 
}!'ernsehbe'vlilligungen zu:c \'1ei teren 
Qualitätsverbesserung im Fremdenverkehr. 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Anton BENYA. 

\'l i e n 

In BeantvfOrtung der schriftlichen Anfrage Nr. 170/ J, die die 

Abgeordneten Dr. Fiedler, Ing 0 Fischer und Genossen am 2 -I. 1 .1972 

an mich richteten, beehre ich mich, folgendes mitzuteilen: 

Die Frage einer El'streckung des im § 7 der Rdunfunkverordnung 

veranl<:erten räumlicheIl Ge1.tungsbereiches für RUlldfunk-· und 

Fernsehrtilldfunkhauptbewilligungen auf Aufenthal tsräum.e v..nd 

Gästzimmer von Hotel betriellcn, Kuranstal ten, Heilbac1eanstal ten 

uncl Privatkrankenanstalten ist Gegenstand einer eingehenden Be

handlung chITch die Fremd enverkeh:csfachleute meines Ressorts. 

AuJ3erdmü steht mein Ressort in dieser Angelegenheit im iKontakt 

mi t dem Bundesministeriurn für Verkehr. 

Es ltrurde festgestell t, da!3 - im Gegensatz zu den Ausführungen 

der Anfrage - in Bayern bi.sher keine Regelung im Sinne der für 

Österreich geforderten Erstreckung des Gel tungsberei.ches ge

troffen \·rurde. 

V/eiters vrurde festgestell t, daß § 8 Abs. 1 der Rundfunkverord

nungschon jetzt ge'\'risse Ausnahmen von der Regelung vorsieht, 

nach der Inhaber von HauptbG\ülligungen zur Errichtung tmd zum 

Betrieb jeweils nur einer Empfangsanlage berechtigt sind. Eine 

Ausweitung dieser Ausnah..rn.eregelung müßte jedoch bewirken, daß 
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auch andere Kreise eine analo{~e Ausnall'neregelung für sich 

in Anspruch nehmen, .... .fas insgesamt zu spürbaren Einnahme

verlusten für die Post·- und 'Ielegraphenanstal t, die IJänder 

und den Österreichischen Rundfunk führen \'1Ürde 4 ,In dieser 

Hinsicht v/äre für die angestrebte Regelung eine Zustimmung 

aller Betroffenen nötig. 
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